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Betreff: 
Anfrage der Stv. Bietz gem. § 30 GO vom 15.06.2009 - Umsetzung des Hess. 
Behindertengleichstellungsgesetzes im neuen Rathaus - 
 
 
Anfrage: 
Auf Grund des im Februar 2006 im Stadtparlament gefassten Beschlusses soll das 
Hessische Behindertengleichstellungsgesetz (HessBGG) auch in Gießen Anwendung 
finden. In diesem Zusammenhang frage ich den Magistrat: „Warum wurden im Sitzungssaal 
des neuen Rathauses keine Induktionsschleifen verlegt, die auch hörgeschädigten Personen ein 
Verfolgen der Sitzungen ermöglichen?“ 
 
1. Zusatzfrage: „Beabsichtigt der Magistrat diesbezüglich nachzurüsten, z. B. durch Schaffung 
von Übertragungsmöglichkeiten mittels Funk auf Empfänger mit umhängbarer Induktionsschleife?“ 
 
2. Zusatzfrage: „Wenn ja, wann? Wenn nein, warum nicht?“ 




